
Neue Stelle und schwanger
Beitrag von „Kahllouis“ vom 11. September 2019 19:34

Mit Amtsarzt meinte ich BAD.
Also der Frauenarzt kann auch aus gesundheitlichen Gründen ein Beschäftigungsverbot
aussprechen. Der BAD beurteilt die schulische Situation, den Impfstatus und kann dann ein
Beschäftigungsverbot aussprechen.
Als ich beim BAD war hat er mir nochmal Blutabgenommen obwohl schon beim Frauenarzt
Blutabgenommen wurde, warum auch immer. Jetzt warte ich und darf nicht in die Schule.
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